
 



ANLEIHEBEDINGUNGEN 

§ 1
Währung, Stückelung, Form 

(1)  Währung; Stückelung. Diese Serie von nachrangigen Schuldverschreibungen (die 
"Schuldverschreibungen") der  (die 
"Emittentin") wird in Euro (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von 
Euro  (in Worten: Euro ) in einer Stückelung von Euro 
(die "festgelegte Stückelung") begeben. 

(2)  Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. 

(3) Dauerglobalurkunde. Die Schuldverschreibungen sind durch eine Dauerglobalurkunde (die 
"Dauerglobalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde trägt die 
Unterschriften ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter der Emittentin und ist von der 
Zahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und 
Zinsscheine werden nicht ausgegeben. 

(4) Clearing System. Die die Schuldverschreibungen verbriefende Globalurkunde wird von einem 
oder im Namen eines Clearing Systems verwahrt. "Clearing System" bedeutet 

 und jeder Funktionsnachfolger. 

(5) Gläubiger von Schuldverschreibungen. "Gläubiger" bedeutet jeder Inhaber eines 
Miteigentumsanteils oder anderen Rechts an den Schuldverschreibungen. 

§ 2
Status 

(1)  Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der 
Emittentin, die untereinander und (vorbehaltlich der Nachrangregelung in Satz 2) mit allen 
anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind. Im Fall der 
Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder eines Vergleichs oder eines 
anderen der Abwendung der Insolvenz dienenden Verfahrens gegen die Emittentin gehen die 
Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen (i) den Ansprüchen dritter Gläubiger der 
Emittentin aus nicht nachrangigen Verbindlichkeiten, (ii) den Ansprüchen aus Instrumenten 
des Ergänzungskapitals sowie (iii) den in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung ("InsO") 
bezeichneten Forderungen im Range vollständig nach, so dass Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen solange nicht erfolgen, wie (i) die Ansprüche dieser dritten Gläubiger 
der Emittentin aus nicht nachrangigen Verbindlichkeiten, (ii) die Ansprüche aus den 
Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie (iii) die in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 InsO 
bezeichneten Forderungen nicht vollständig befriedigt sind. Unter Beachtung dieser 
Nachrangregelung bleibt es der Emittentin unbenommen, ihre Verbindlichkeiten aus den 
Schuldverschreibungen auch aus dem sonstigen freien Vermögen zu bedienen.  

Kein Gläubiger ist berechtigt, mit Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen gegen 
Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. Den Gläubigern wird für ihre Rechte aus den 
Schuldverschreibungen weder durch die Emittentin noch durch Dritte irgendeine Sicherheit 
oder Garantie gestellt; eine solche Sicherheit oder Garantie wird auch zu keinem späteren 
Zeitpunkt gestellt werden. 
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(2) Nachträglich können der Nachrang gemäß § 2 (1) nicht beschränkt sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. Werden 
die Schuldverschreibungen vorzeitig unter anderen als den in § 2 (1) beschriebenen Umständen 
oder infolge einer vorzeitigen Kündigung nach Maßgabe von § 5 (2), § 5 (3) oder § 5 (4) 
zurückgezahlt oder von der Emittentin zurückerworben, so ist der zurückgezahlte oder gezahlte 
Betrag der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurück zu 
gewähren, sofern nicht die für die Emittentin zuständige Aufsichtsbehörde der vorzeitigen 
Rückzahlung oder dem Rückkauf zugestimmt hat. Eine Kündigung oder Rückzahlung der 
Schuldverschreibungen nach Maßgabe von § 5 oder ein Rückkauf der Schuldverschreibungen 
ist in jedem Fall nur mit vorheriger Zustimmung der für die Emittentin zuständigen 
Aufsichtsbehörde zulässig. 

§ 3 
Zinsen 

(1)  Zinszahlungstage. 

(a) Vorbehaltlich des Ausschlusses der Zinszahlung nach § 3 (8) und einer Herabschreibung 
nach § 5 (8) werden die Schuldverschreibungen bezogen auf ihren Gesamtnennbetrag ab 
dem  (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum ersten 
Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach von jedem Zinszahlungstag 
(einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) verzinst; im 
Falle einer Herabschreibung nach § 5 (8)(a) werden die Schuldverschreibungen, solange 
und soweit sie noch nicht nach § 5 (8)(b) wieder hochgeschrieben wurden, nur bezogen 
auf den entsprechend reduzierten Gesamtnennbetrag verzinst.  

(b) "Zinszahlungstag" bedeutet für den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) 
bis zum Ersten Vorzeitigen Rückzahlungstag (wie in § 5 (4) definiert) (ausschließlich) 
jeder  und für den Zeitraum ab dem Ersten Vorzeitigen Rückzahlungstag 
(einschließlich) jeder . Erster 
Zinszahlungstag ist der . 

(c) Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, so wird der 
Zinszahlungstag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben. Die Gläubiger sind 
vorbehaltlich § 3 (1)(d) nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen 
aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen.  

(d) Ungeachtet des § 3 (1)(a), jedoch vorbehaltlich des Ausschlusses der Zinszahlung nach 
§ 3 (8) und einer Herabschreibung nach § 5 (8) haben die Gläubiger in dem Zeitraum ab 
dem Ersten Vorzeitigen Rückzahlungstag (einschließlich) Anspruch auf weitere 
Zinszahlung für jeden zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund § 3 (1)(c) 
nach hinten verschoben wird. 

"Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem das Trans-
European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) 
geöffnet ist. 

(2)  Zinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) ist, 
sofern nachstehend nichts Abweichendes bestimmt wird,  

(a) für jede Zinsperiode in dem Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum 
Ersten Vorzeitigen Rückzahlungstag (wie in § 5 (4) definiert) (ausschließlich) ein fester 
Zinssatz in Höhe von % per annum, und 
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(b) für jede Zinsperiode in dem Zeitraum ab dem Ersten Vorzeitigen Rückzahlungstag 
(einschließlich) der Referenzsatz (wie nachstehend definiert) zuzüglich der 
ursprünglichen Kreditmarge in Höhe von % per annum1. 

"Zinsperiode" bezeichnet den jeweiligen Zeitraum von dem Verzinsungsbeginn 
(einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) bzw. von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum jeweils darauffolgenden Zinszahlungstag 
(ausschließlich). 

"Referenzsatz" bezeichnet den Angebotssatz (ausgedrückt als Prozentsatz per annum) für 
Einlagen in der festgelegten Währung für die jeweilige Zinsperiode, der auf der 
Bildschirmseite am Zinsfestlegungstag (wie nachstehend definiert) gegen 11.00 Uhr Brüsseler 
Ortszeit angezeigt wird, wobei alle Festlegungen durch die Berechnungsstelle (wie in § 6 
definiert) erfolgen. 

"Bildschirmseite" bedeutet Reuters Bildschirmseite EURIBOR01 oder jede Nachfolgeseite. 

Sollte die maßgebliche Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder wird zu der genannten 
Zeit kein Angebotssatz angezeigt, wird die Berechnungsstelle von den Referenzbanken (wie 
nachstehend definiert) deren jeweilige Angebotssätze (jeweils als Prozentsatz per annum 
ausgedrückt) für Einlagen in der festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode 
gegenüber führenden Banken im Interbanken-Markt in der Euro-Zone um ca. 11.00 Uhr 
(Brüsseler Ortszeit) am Zinsfestlegungstag anfordern. Falls zwei oder mehr Referenzbanken 
der Berechnungsstelle solche Angebotssätze nennen, ist der Referenzsatz für die betreffende 
Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls erforderlich, auf- oder abgerundet auf das nächste 
ein Tausendstel Prozent, wobei 0,0005 aufgerundet wird) dieser Angebotssätze, wobei alle 
Festlegungen durch die Berechnungsstelle erfolgen. 

Falls an einem Zinsfestlegungstag nur eine oder keine der Referenzbanken der 
Berechnungsstelle solche im vorstehenden Absatz beschriebenen Angebotssätze nennt, ist der 
Referenzsatz für die betreffende Zinsperiode der Satz per annum, den die Berechnungsstelle 
als das arithmetische Mittel (falls erforderlich, auf- oder abgerundet auf das nächste ein 
Tausendstel Prozent, wobei 0,0005 aufgerundet wird) der Angebotssätze ermittelt, die die 
Referenzbanken bzw. zwei oder mehrere von ihnen der Berechnungsstelle auf deren Anfrage 
als den jeweiligen Satz nennen, zu dem ihnen um ca. 11.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) an dem 
betreffenden Zinsfestlegungstag Einlagen in der festgelegten Währung für die betreffende 
Zinsperiode von führenden Banken im Interbanken-Markt in der Euro-Zone angeboten 
werden; falls weniger als zwei der Referenzbanken der Berechnungsstelle solche 
Angebotssätze nennen, dann soll der Referenzsatz für die betreffende Zinsperiode der 
Angebotssatz für Einlagen in der festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode oder 
das arithmetische Mittel (gerundet wie oben beschrieben) der Angebotssätze für Einlagen in 
der festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode sein, den bzw. die eine oder mehrere 
Banken (die nach Ansicht der Berechnungsstelle und der Emittentin für diesen Zweck geeignet 
sind) der Berechnungsstelle als Sätze bekannt geben, die sie an dem betreffenden 
Zinsfestlegungstag gegenüber führenden Banken am Interbanken-Markt in der Euro-Zone 
nennen (bzw. den diese Banken gegenüber der Berechnungsstelle nennen). Für den Fall, dass 
der Referenzsatz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen dieses Absatzes ermittelt 
werden kann, ist der Referenzsatz der Angebotssatz auf der Bildschirmseite oder das 
arithmetische Mittel der Angebotssätze, wie vorstehend beschrieben, an dem letzten Tag vor 
dem Zinsfestlegungstag, an dem diese Angebotssätze angezeigt wurde(n). 

                                                      
 
1
  Dies entspricht der ursprünglichen Kreditmarge im Zeitpunkt der Preisfindung. 
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"Euro-Zone" bezeichnet das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
gemäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (unterzeichnet in Rom 
am 25. März 1957), geändert durch den Vertrag über die Europäische Union (unterzeichnet in 
Maastricht am 7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag vom 2. Oktober 1997 und den 
Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 2007, in seiner jeweiligen Fassung, eine einheitliche 
Währung eingeführt haben oder jeweils eingeführt haben werden. 

"Referenzbanken" bezeichnen diejenigen Niederlassungen von mindestens vier derjenigen 
Banken, deren Angebotssätze zur Ermittlung des maßgeblichen Angebotssatzes zu dem 
Zeitpunkt benutzt wurden, als solch ein Angebot letztmals auf der maßgeblichen 
Bildschirmseite angezeigt wurde. 

"Zinsfestlegungstag" bezeichnet in Bezug auf den Referenzsatz, der für jede Zinsperiode, die 
in den Zeitraum ab dem Ersten Vorzeitigen Rückzahlungstag (einschließlich) fällt, 
festzustellen ist, den zweiten Geschäftstag vor dem Beginn der jeweiligen Zinsperiode. 

(3) Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird zu oder baldmöglichst nach jedem Zeitpunkt, an dem 
der Referenzsatz zu bestimmen ist, den Referenzsatz bestimmen. Die Berechnungsstelle wird 
zudem den auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Zinsbetrag in Bezug auf die festgelegte 
Stückelung (vorbehaltlich § 3 (8) und § 5 (8)(a)) (der "Zinsbetrag") für die entsprechende 
Zinsperiode berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz und der 
Zinstagequotient (wie in § 3 (7) definiert) (vorbehaltlich § 3 (8) und § 5 (8)(a)) auf die 
festgelegte Stückelung angewendet werden. Im Falle einer Herabschreibung gemäß § 5 (8)(a) 
berechnet die Berechnungsstelle den Zinsbetrag jedoch bis zur vollständigen Hochschreibung 
gemäß § 5 (8)(b) jeweils auf Grundlage des entsprechend verringerten Nennbetrags der 
Schuldverschreibungen. Der resultierende Betrag wird auf die kleinste Einheit der festgelegten 
Währung auf- oder abgerundet, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 

(4) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass der 
Zinssatz und der Zinsbetrag (unter dem Vorbehalt der Anwendung von § 3 (8) und § 5 (8)(a) 
und (b)) für die jeweilige Zinsperiode der Emittentin, der Zahlstelle und den Gläubigern gemäß 
§ 11 baldmöglichst, aber keinesfalls später als am vierten auf die Berechnung jeweils 
folgenden Geschäftstag, mitgeteilt werden. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass im 
Falle der Vornahme einer Herabschreibung gemäß § 5 (8)(a) oder einer Hochschreibung 
gemäß § 5 (8)(b) der geänderte Zinsbetrag für die betreffende Zinsperiode baldmöglichst der 
Emittentin, der Zahlstelle und den Gläubigern gemäß § 11 baldmöglichst, aber keinesfalls 
später als zu Beginn der Zinsperiode, für die der betreffende Zinssatz und der betreffende 
Zinsbetrag gilt, mitgeteilt werden. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, 
Festsetzungen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der 
Berechnungsstelle für die Zwecke dieses § 3 gemacht, abgegeben, getroffen oder eingeholt 
werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die Emittentin, die 
Zahlstelle und die Gläubiger bindend. 

(6) Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an 
dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei 
Fälligkeit nicht einlöst, ist der ausstehende Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen vom 
Tag der Fälligkeit an (einschließlich) bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuld-
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verschreibungen (ausschließlich) in Höhe des gesetzlich festgelegten Zinssatzes für 
Verzugszinsen2 zu verzinsen. 

(7) Zinstagequotient. 

 "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Zinsbetrages auf die 
Schuldverschreibungen für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum")  

(i) der in den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum Ersten Vorzeitigen 
Rückzahlungstag (wie in § 5 (4) definiert) (ausschließlich) fällt, die tatsächliche Anzahl 
von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls ein Teil dieses 
Zinsberechnungszeitraums in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (x) der tatsächlichen 
Anzahl der Tage des Zinsberechnungszeitraums, die in das Schaltjahr fallen, dividiert 
durch 366 und (y) der tatsächlichen Anzahl der Tage in dem Teil des 
Zinsberechnungszeitraums, die nicht in ein Schaltjahr fallen, dividiert durch 365), 

(ii) der in den Zeitraum ab dem Ersten Vorzeitigen Rückzahlungstag (einschließlich) fällt, 
die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360. 

(8) Ausschluss der Zinszahlung.  

(a) Die Emittentin hat das Recht, die Zinszahlung nach freiem Ermessen ganz oder teilweise 
entfallen zu lassen, insbesondere (jedoch nicht ausschließlich) wenn dies notwendig ist, 
um ein Absinken der Harten Kernkapitalquote (wie in § 5 (8) definiert) unter die 
Mindest-CET1-Quote (wie in § 5 (8) definiert) zu vermeiden oder eine Auflage der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu erfüllen. Sie teilt den Gläubigern unverzüglich, 
spätestens jedoch am betreffenden Zinszahlungstag gemäß § 11 mit, wenn sie von 
diesem Recht Gebrauch macht. 

(b) Eine Zinszahlung auf die Schuldverschreibungen ist für die betreffende Zinsperiode 
ausgeschlossen (ohne Einschränkung des freien Ermessens nach § 3 (8)(a)): 

(i) soweit eine solche Zinszahlung zusammen mit den zeitgleich geplanten oder 
erfolgenden und den in dem laufenden Geschäftsjahr der Emittentin bereits 
erfolgten weiteren Ausschüttungen (wie in § 3 (9) definiert) auf die anderen 
Kernkapitalinstrumente (wie in § 3 (9) definiert) die Ausschüttungsfähigen Posten 
(wie in § 3 (9) definiert) übersteigen würde, wobei die Ausschüttungsfähigen 
Posten für diesen Zweck um einen Betrag erhöht werden, der bereits als Aufwand 
für Ausschüttungen in Bezug auf Kernkapitalinstrumente (einschließlich 
Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen) in die Ermittlung des Gewinns, 
der den Ausschüttungsfähigen Posten zugrunde liegt, eingegangen ist; oder 

(ii) wenn und soweit die zuständige Aufsichtsbehörde anordnet, dass diese 
Zinszahlung insgesamt oder teilweise entfällt, oder ein anderes gesetzliches oder 
behördliches Ausschüttungsverbot besteht. 

(c) Die Emittentin ist berechtigt, die Mittel aus entfallenen Zinszahlungen uneingeschränkt 
zur Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen bei deren Fälligkeit zu nutzen. Soweit 
Zinszahlungen entfallen, schließt dies sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen 
Beträge (wie dort definiert) ein. Entfallene Zinszahlungen werden nicht nachgezahlt. 

                                                      
 
2
  Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt gemäß §§ 288 Absatz l, 247 BGB für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutsche 

Bundesbank von Zeit zu Zeit veröffentlichten Basiszinssatz. 
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(9) Definitionen. 

"Ausschüttung" bezeichnet jede Art der Auszahlung von Dividenden oder Zinsen. 

"Ausschüttungsfähige Posten" bezeichnet in Bezug auf eine Zinszahlung den Gewinn am 
Ende des dem betreffenden Zinszahlungstag unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahres der 
Emittentin, für das ein testierter Jahresabschluss vorliegt, zuzüglich (i) etwaiger vorgetragener 
Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen, jedoch abzüglich (ii) vorgetragener Verluste 
und gemäß anwendbarer Rechtsvorschriften oder der Satzung der Emittentin nicht 
ausschüttungsfähiger Gewinne und in die nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen eingestellter 
Beträge, wobei diese Verluste und Rücklagen ausgehend von dem handelsrechtlichen 
Einzelabschluss der Emittentin und nicht auf der Basis des Konzernabschlusses festgestellt 
werden.  

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (einschließlich jeder 
jeweils anwendbaren aufsichtsrechtlichen Regelung, die diese Verordnung ergänzt); soweit 
Bestimmungen der CRR geändert oder ersetzt werden, bezieht sich der Begriff CRR in diesen 
Anleihebedingungen auf die geänderten Bestimmungen bzw. die Nachfolgeregelungen. 

"Kernkapitalinstrumente" bezeichnet Kapitalinstrumente, die im Sinne der CRR zu den 
Instrumenten des harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals zählen. 

§ 4 
Zahlungen 

(1) Allgemeines. 

(a)  Zahlungen auf Kapital. Zahlungen auf Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen 
erfolgen nach Maßgabe von § 4 (2) an das Clearing System oder dessen Order zur 
Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems außerhalb 
der Vereinigten Staaten. 

(b) Zahlungen von Zinsen. Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen erfolgt nach 
Maßgabe von § 4 (2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den 
Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems außerhalb der Vereinigten 
Staaten. 

(2) Zahlungsweise. Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen 
und Vorschriften erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibungen in der 
festgelegten Währung. 

(3) Vereinigte Staaten. Für die Zwecke des § 1 (3) und des § 4 (1) bezeichnet "Vereinigte 
Staaten" die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Bundesstaaten und des 
District of Columbia) sowie deren Territorien (einschließlich Puerto Rico, der U.S. Virgin 
Islands, Guam, American Samoa, Wake Island und Northern Mariana Islands). 

(4) Erfüllung. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an das Clearing System oder 
dessen Order von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

(5) Zahltag. Fällt der Fälligkeitstag für eine Zahlung von Kapital in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, dann haben die Gläubiger 
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keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Geschäftstag und sind nicht berechtigt, 
weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. 

(6) Bezugnahmen auf Kapital und Zinsen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf 
Kapital der Schuldverschreibungen schließen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: 
den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen, jeden Aufschlag sowie sonstige auf oder 
in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in diesen 
Anleihebedingungen auf Zinsen auf Schuldverschreibungen sollen, soweit anwendbar, 
sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge (wie dort definiert) einschließen. 

(7) Hinterlegung von Kapital und Zinsen. Die Emittentin ist berechtigt, beim Amtsgericht 
Ludwigsburg Zins- oder Kapitalbeträge zu hinterlegen, die von den Gläubigern nicht innerhalb 
von zwölf Monaten nach dem Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die 
Gläubiger sich nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt und 
auf das Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die jeweiligen Ansprüche der 
Gläubiger gegen die Emittentin. 

§ 5 
Rückzahlung; Herabschreibungen 

(1)  Keine Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag.  

(2) Vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 
jederzeit insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin und vorbehaltlich der 
vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit einer Kündigungsfrist von nicht 
weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig gekündigt und zu ihrem 
Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rückzahlung 
festgesetzten Tag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls die 
Emittentin nach ihrer eigenen Einschätzung (i) die Schuldverschreibungen nicht vollständig für 
Zwecke der Eigenmittelausstattung als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) nach 
Maßgabe der anwendbaren Vorschriften anrechnen darf oder (ii) in sonstiger Weise im 
Hinblick auf die Schuldverschreibungen einer weniger günstigen regulatorischen 
Eigenmittelbehandlung unterliegt als am Verzinsungsbeginn. 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 
jederzeit insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin und vorbehaltlich der 
vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit einer Kündigungsfrist von nicht 
weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig gekündigt und zu ihrem 
Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rückzahlung 
festgesetzten Tag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls sich die 
steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert (insbesondere, jedoch nicht 
ausschließlich, im Hinblick auf die steuerliche Abzugsfähigkeit der unter den 
Schuldverschreibungen zu zahlenden Zinsen oder die Verpflichtung zur Zahlung von 
zusätzlichen Beträgen (wie in § 7 definiert)), der Emittentin ein Gutachten eines angesehenen 
externen Rechts- oder Steuerberaters vorliegt, aus dem hervorgeht, dass (i) sich die steuerliche 
Behandlung der Schuldverschreibungen geändert hat und (ii) diese Änderung für die 
Emittentin wesentlich nachteilig ist. Das Gutachten ist der Zahlstelle vorzulegen.  

(4)  Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin. Die Emittentin kann die 
Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, vorbehaltlich der vorherigen 
Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
nicht weniger als 30 Tagen zu jedem Vorzeitigen Rückzahlungstag (wie nachstehend definiert) 
kündigen und zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert und unter 
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Berücksichtigung einer etwaigen Herabschreibung nach § 5 (8)) zuzüglich bis zum Vorzeitigen 
Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzahlen. 

 "Vorzeitiger Rückzahlungstag" bezeichnet den Ersten Vorzeitigen Rückzahlungstag und 
jeder danach folgende Zinszahlungstag. 

 "Erster Vorzeitiger Rückzahlungstag" bezeichnet den . 

(5) Form der Kündigung. Eine Kündigung nach § 5 (2), (3) und (4) hat gemäß § 11 zu erfolgen. 
Sie ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin und im Falle einer 
Kündigung nach § 5 (2) oder (3) den Grund für die Kündigung nennen. 

(6)  Kündigung nach erfolgter Hochschreibung; Rückzahlungsbetrag. Die Emittentin kann ihre 
Kündigungsrechte nach § 5 (4) nur ausüben, wenn etwaige Herabschreibungen nach § 5 (8) 
wieder vollständig aufgeholt worden sind. Im Übrigen steht die Ausübung der 
Kündigungsrechte nach § 5 (2), (3) und (4) im alleinigen Ermessen der Emittentin 
(vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde wie unter § 5 (2), 
(3) und (4) vorgesehen). 

Der "Rückzahlungsbetrag" einer Schuldverschreibung entspricht (außer in den Fällen des 
§ 5 (2) oder § 5 (3)) ihrem ursprünglichen Nennbetrag, soweit nicht zuvor bereits ganz oder 
teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet. In den Fällen einer vorzeitigen 
Rückzahlung nach § 5 (2) oder § 5 (3) entspricht der "Rückzahlungsbetrag" einer 
Schuldverschreibung ihrem um Herabschreibungen verminderten (soweit nicht durch 
Hochschreibung(en) kompensiert) aktuellen Nennbetrag, soweit nicht zuvor bereits ganz oder 
teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet. 

(7) Kein Kündigungsrecht der Gläubiger. Die Gläubiger sind zur Kündigung der 
Schuldverschreibungen nicht berechtigt. 

(8)  Herabschreibung.  

(a) Bei Eintritt eines Auslöseereignisses sind der Rückzahlungsbetrag und der Nennbetrag 
jeder Schuldverschreibung um den Betrag der betreffenden Herabschreibung zu 
reduzieren. 

Ein "Auslöseereignis" tritt ein, wenn die in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a CRR bzw. 
einer Nachfolgeregelung genannte harte Kernkapitalquote der Emittentin (die "Harte 
Kernkapitalquote (Emittentin)") unter 7% (die "Mindest-CET1-Quote 
(Emittentin)") oder die harte Kernkapitalquote der Wüstenrot & Württembergische AG 
auf konsolidierter Basis, wobei insoweit auf die gemischte Finanzholding-Gruppe 
abzustellen ist, (die "Harte Kernkapitalquote (Gemischte Finanzholding-Gruppe)") 
unter 7% (die "Mindest-CET1-Quote (Gemischte Finanzholding-Gruppe)") fällt. 

Im Falle eines Auslöseereignisses ist eine Herabschreibung pro rata mit sämtlichen 
anderen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR (Additional 
Tier 1 capital), die eine Herabschreibung (gleichviel ob permanent oder temporär) bei 
Eintritt des Auslöseereignisses vorsehen, vorzunehmen. Der pro rata zu verteilende 
Gesamtbetrag der Herabschreibungen entspricht dabei dem Betrag, der zur vollständigen 
Wiederherstellung der Harten Kernkapitalquote (Emittentin) bis zur Mindest-CET1-
Quote (Emittentin) und der Harten Kernkapitalquote (Gemischte Finanzholding-Gruppe) 
bis zur Mindest-CET1-Quote (Gemischte Finanzholding-Gruppe) erforderlich ist, 
höchstens jedoch der Summe der im Zeitpunkt des Eintritts des Auslöseereignisses 
ausstehenden Kapitalbeträge dieser Instrumente. 
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Die Summe der in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmenden 
Herabschreibungen ist auf den ausstehenden Gesamtnennbetrag der 
Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt des Eintritts des jeweiligen Auslöseereignisses 
beschränkt. 

Im Falle des Eintritts eines Auslöseereignisses wird die Emittentin: 

(1) unverzüglich die für sie zuständige Aufsichtsbehörde sowie gemäß § 11 die 
Gläubiger der Schuldverschreibungen von dem Eintritt dieses Auslöseereignisses 
sowie des Umstandes, dass eine Herabschreibung vorzunehmen ist, unterrichten, 
und 

(2) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats (soweit die für sie 
zuständige Aufsichtsbehörde diese Frist nicht verkürzt) die vorzunehmende 
Herabschreibung feststellen und (i) der zuständigen Aufsichtsbehörde, (ii) den 
Gläubigern der Schuldverschreibungen gemäß § 11 sowie (iii) der 
Berechnungsstelle und der Zahlstelle mitteilen. 

Die Herabschreibung gilt als bei Abgabe der Mitteilungen nach (2)(i) und (2)(ii) 
vorgenommen und der jeweilige Nennbetrag der Schuldverschreibungen (einschließlich 
Rückzahlungsbetrag) nach Maßgabe der festgelegten Stückelung zu diesem Zeitpunkt 
um diesen Betrag reduziert. 

(b) Nach der Vornahme einer Herabschreibung können der Nennbetrag sowie der 
Rückzahlungsbetrag jeder Schuldverschreibung in jedem der Reduzierung 
nachfolgenden Geschäftsjahre der Emittentin bis zur vollständigen Höhe des 
ursprünglichen Nennbetrags (soweit nicht zuvor zurückgezahlt oder angekauft und 
entwertet) nach Maßgabe der folgenden Regelungen dieses § 5 (8)(b) wieder 
hochgeschrieben werden, soweit ein entsprechender Jahresüberschuss zur Verfügung 
steht und mithin hierdurch kein Jahresfehlbetrag entsteht oder erhöht würde. 

Die Hochschreibung erfolgt gleichrangig mit der Hochschreibung anderer Instrumente 
des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR, es sei denn die Emittentin verstieße 
mit einem solchen Vorgehen gegen bereits übernommene vertragliche, gesetzliche oder 
aufsichtsrechtliche Verpflichtungen.  

Die Vornahme einer Hochschreibung steht vorbehaltlich der nachfolgenden Vorgaben 
(i) bis (v) im Ermessen der Emittentin. Insbesondere kann die Emittentin auch dann 
ganz oder teilweise von einer Hochschreibung absehen, wenn ein entsprechender 
Jahresüberschuss zur Verfügung steht und die Vorgaben (i) bis (v) erfüllt wären. 

(i) Soweit der festgestellte bzw. festzustellende Jahresüberschuss für die 
Hochschreibung der Schuldverschreibungen (mithin jeweils von Nennbetrag und 
Rückzahlungsbetrag) und anderer, mit einem vergleichbaren Auslöseereignis (d.h. 
auch im Falle einer abweichenden Kernkapitalquote als Auslöser) ausgestatteter 
Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne der CRR (insgesamt – 
einschließlich der Schuldverschreibungen – die "AT1 Instrumente") verwendet 
werden soll und nach Maßgabe von (ii) und (iii) zur Verfügung steht, erfolgt die 
Hochschreibung pro rata nach Maßgabe der ursprünglichen Nennbeträge der 
Instrumente. 

(ii) Der Höchstbetrag, der insgesamt für die Hochschreibung der 
Schuldverschreibungen und anderer, herabgeschriebener AT1 Instrumente sowie 
die Zahlung von Zinsen und anderen Ausschüttungen auf herabgeschriebene AT1 
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Instrumente verwendet werden kann, errechnet sich vorbehaltlich der jeweils 
geltenden technischen Regulierungsstandards im Zeitpunkt der Vornahme der 
Hochschreibung nach folgender Formel: 

H = J x S/T1 

H bezeichnet den für die Hochschreibung der AT1 Instrumente und 
Ausschüttungen auf herabgeschriebene AT1 Instrumente zur Verfügung 
stehenden Höchstbetrag; 

J bezeichnet den festgestellten bzw. festzustellenden Jahresüberschuss des 
Vorjahres; 

S bezeichnet die Summe der ursprünglichen Nennbeträge der AT1 Instrumente 
(d.h. vor Vornahme von Herabschreibungen infolge eines Auslöseereignisses oder 
eines vergleichbaren Ereignisses); 

T1 bezeichnet den Betrag des Kernkapitals der Emittentin unmittelbar vor 
Vornahme der Hochschreibung. 

Die Bestimmung des Höchstbetrags H hat sich jeweils nach den geltenden 
technischen Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforderungen an Institute 
zu richten. Der Höchstbetrag H ist von der Emittentin jeweils im Einklang mit 
den zum Zeitpunkt der Bestimmung geltenden Anforderungen zu bestimmen und 
der so bestimmte Betrag der Hochschreibung zugrunde zu legen, ohne dass es 
einer Änderung dieses Absatzes (ii) bedürfte. Die Emittentin wird den jeweils 
ermittelten Höchstbetrag den Gläubigern gemäß § 11 mitteilen. 

(iii) Insgesamt darf die Summe der Beträge der Hochschreibungen auf AT1 
Instrumente zusammen mit etwaigen Dividenden und anderen Ausschüttungen in 
Bezug auf Geschäftsanteile, Aktien und andere Instrumente des harten 
Kernkapitals der Emittentin (einschließlich der Zinszahlungen und anderen 
Ausschüttungen auf herabgeschriebene AT1 Instrumente) in Bezug auf das 
betreffende Geschäftsjahr den in Artikel 141 Absatz 2 CRD IV bzw. einer 
Nachfolgeregelung bezeichneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrag (in der 
englischen Sprachfassung der sog. "Maximum Distributable Amount" oder 
"MDA"), wie in das nationale Recht umgesetzt (derzeit § 37 
Solvabilitätsverordnung), nicht überschreiten. 

"CRD IV" bezeichnet die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung 
der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG. 

(iv) Hochschreibungen der Schuldverschreibungen gehen Dividenden und anderen 
Ausschüttungen in Bezug auf Geschäftsanteile, Aktien und andere Instrumente 
des harten Kernkapitals der Emittentin nicht vor, d.h. diese können auch dann 
vorgenommen werden, solange keine vollständige Hochschreibung erfolgt ist. 

(v) Zum Zeitpunkt einer Hochschreibung darf kein Auslöseereignis fortbestehen. 
Eine Hochschreibung ist zudem ausgeschlossen, soweit diese zu dem Eintritt 
eines Auslöseereignisses führen würde.  
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Wenn sich die Emittentin für die Vornahme einer Hochschreibung nach den 
Bestimmungen dieses § 5 (8)(b) entscheidet, wird sie unverzüglich gemäß § 11 die 
Gläubiger der Schuldverschreibungen, die Berechnungsstelle sowie die Zahlstelle von 
der Vornahme der Hochschreibung (einschließlich des Hochschreibungsbetrags als 
Prozentsatz des ursprünglichen Nennbetrags der Schuldverschreibungen und des Tags, 
an dem die Hochschreibung bewirkt werden soll (jeweils ein "Hochschreibungstag")) 
unterrichten. Die Hochschreibung gilt als bei Abgabe der Mitteilung an die Gläubiger 
gemäß § 11 vorgenommen und der jeweilige Nennbetrag der Schuldverschreibungen 
(einschließlich Rückzahlungsbetrag) nach Maßgabe der festgelegten Stückelung um den 
in der Mitteilung angegebenen Betrag zum Zeitpunkt des Hochschreibungstags erhöht. 

§ 6 
Die Zahlstelle und die Berechnungsstelle 

(1)  Bestellung; bezeichnete Geschäftsstelle. Die anfänglich bestellte Zahlstelle, die anfänglich 
bestellte Berechnungsstelle und deren jeweilige anfänglich bezeichnete Geschäftsstelle lauten 
wie folgt: 

Zahlstelle:  

 
 

 

Berechnungsstelle:  

 
 

 

Die Zahlstelle und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit ihre jeweilige 
bezeichnete Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in derselben Stadt 
zu ersetzen. 

(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit 
die Bestellung der Berechnungsstelle oder einer Zahlstelle zu ändern oder zu beenden und eine 
andere Berechnungsstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen zu bestellen. Die Emittentin 
wird zu jedem Zeitpunkt eine Zahlstelle und eine Berechnungsstelle unterhalten. Eine 
Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam (außer im 
Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird), sofern die Gläubiger 
hierüber gemäß § 11 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr als 
45 Tagen informiert wurden. 

(3) Beauftragte der Emittentin. Die Berechnungsstelle und die Zahlstelle handeln ausschließlich 
als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keinerlei Verpflichtungen gegenüber den 
Gläubigern, und es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und den 
Gläubigern begründet. 

§ 7 
Steuern 

Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge sind ohne Einbehalt oder Abzug von 
oder aufgrund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern oder sonstigen Abgaben gleich welcher 
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Art zu leisten, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder für deren Rechnung oder von 
oder für Rechnung einer politischen Untergliederung oder Steuerbehörde der oder in der 
Bundesrepublik Deutschland auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, dieser Einbehalt oder 
Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin diejenigen zusätzlichen 
Beträge (die "zusätzlichen Beträge") zahlen, die erforderlich sind, damit die den Gläubigern 
zufließenden Nettobeträge nach diesem Einbehalt oder Abzug jeweils den Beträgen entsprechen, die 
ohne einen solchen Einbehalt oder Abzug von den Gläubigern empfangen worden wären; die 
Verpflichtung zur Zahlung solcher zusätzlichen Beträge besteht jedoch nicht im Hinblick auf Steuern 
und Abgaben, die: 

(a) von einer als Depotbank oder Inkassobeauftragter des Gläubigers handelnden Person oder 
sonst auf andere Weise zu entrichten sind als dadurch, dass die Emittentin aus den von ihr zu 
leistenden Zahlungen von Kapital oder Zinsen einen Abzug oder Einbehalt vornimmt; oder 

(b) wegen einer gegenwärtigen oder früheren persönlichen oder geschäftlichen Beziehung des 
Gläubigers zu Deutschland zu zahlen sind, und nicht allein deshalb, weil Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen aus Quellen in Deutschland stammen (oder für Zwecke der 
Besteuerung so behandelt werden) oder dort besichert sind; oder 

(c) aufgrund (i) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die 
Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über deren 
Besteuerung, an der Deutschland oder die Europäische Union beteiligt ist, oder (iii) einer 
gesetzlichen Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung oder Vereinbarung umsetzt oder 
befolgt, abzuziehen oder einzubehalten sind; oder 

(d) von einer Zahlstelle einbehalten oder abgezogen werden, wenn die Zahlung von einer anderen 
Zahlstelle ohne den Einbehalt oder Abzug hätte vorgenommen werden können; oder 

(e) wegen einer Rechtsänderung zu zahlen sind, welche später als 30 Tage nach Fälligkeit der 
betreffenden Zahlung von Kapital oder Zinsen oder, wenn dies später erfolgt, 
ordnungsgemäßer Bereitstellung aller fälligen Beträge und einer diesbezüglichen 
Bekanntmachung gemäß § 11 wirksam wird; oder 

(f) durch die Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen oder durch die Vorlage einer 
Nichtansässigkeitserklärung oder durch die sonstige Geltendmachung eines Anspruchs auf 
Befreiung gegenüber der betreffenden Steuerbehörde vermeidbar sind oder gewesen wären; 
oder 

(g) abgezogen oder einbehalten werden, weil der wirtschaftliche Eigentümer der 
Schuldverschreibungen nicht selbst rechtlicher Eigentümer (Gläubiger) der 
Schuldverschreibungen ist und der Abzug oder Einbehalt bei Zahlungen an den 
wirtschaftlichen Eigentümer nicht erfolgt wäre oder eine Zahlung zusätzlicher Beträge bei 
einer Zahlung an den wirtschaftlichen Eigentümer nach Maßgabe der vorstehenden 
Regelungen hätte vermieden werden können, wenn dieser zugleich rechtlicher Eigentümer 
(Gläubiger) der Schuldverschreibungen gewesen wäre. 

§ 8 
Vorlegungsfrist 

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibungen 
auf zehn Jahre verkürzt. 
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§ 9 
Änderung der Anleihebedingungen, Gemeinsamer Vertreter 

(1)  Änderung der Anleihebedingungen. Die Gläubiger können vorbehaltlich der Einhaltung der 
aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung der Schuldverschreibungen als 
zusätzliches Kernkapital entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über 
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – "SchVG") 
durch einen Beschluss mit der in § 9 (2) bestimmten Mehrheit über einen im SchVG 
zugelassenen Gegenstand eine Änderung der Anleihebedingungen mit der Emittentin 
vereinbaren. Die Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger sind für alle Gläubiger gleichermaßen 
verbindlich. Ein Mehrheitsbeschluss der Gläubiger, der nicht gleiche Bedingungen für alle 
Gläubiger vorsieht, ist unwirksam, es sei denn, die benachteiligten Gläubiger stimmen ihrer 
Benachteiligung ausdrücklich zu.  

(2)  Mehrheitserfordernisse. Die Gläubiger entscheiden mit einer Mehrheit von 75% der an der 
Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. Beschlüsse, durch welche der wesentliche Inhalt der 
Anleihebedingungen nicht geändert wird und die keinen Gegenstand des § 5 Absatz 3, Nr. 1 
bis Nr. 9 SchVG betreffen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer einfachen Mehrheit der an der 
Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. 

(3) Abstimmung ohne Versammlung. Alle Abstimmungen werden ausschließlich im Wege der 
Abstimmung ohne Versammlung durchgeführt. Eine Gläubigerversammlung und eine 
Übernahme der Kosten für eine solche Versammlung durch die Emittentin findet 
ausschließlich im Fall des § 18 Absatz 4 Satz 2 SchVG statt. 

(4)  Leitung der Abstimmung. Die Abstimmung wird von einem von der Emittentin beauftragten 
Notar oder, falls der gemeinsame Vertreter zur Abstimmung aufgefordert hat, vom 
gemeinsamen Vertreter geleitet. 

(5)  Stimmrecht. An Abstimmungen der Gläubiger nimmt jeder Gläubiger nach Maßgabe des 
Nennwerts oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung an den ausstehenden 
Schuldverschreibungen teil. 

(6) Gemeinsamer Vertreter. 

Die Gläubiger können durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrnehmung ihrer Rechte einen 
gemeinsamen Vertreter für alle Gläubiger bestellen. 

Der gemeinsame Vertreter hat die Aufgaben und Befugnisse, welche ihm durch Gesetz oder 
von den Gläubigern durch Mehrheitsbeschluss eingeräumt wurden. Er hat die Weisungen der 
Gläubiger zu befolgen. Soweit er zur Geltendmachung von Rechten der Gläubiger ermächtigt 
ist, sind die einzelnen Gläubiger zur selbständigen Geltendmachung dieser Rechte nicht 
befugt, es sei denn, der Mehrheitsbeschluss sieht dies ausdrücklich vor. Über seine Tätigkeit 
hat der gemeinsame Vertreter den Gläubigern zu berichten. Für die Abberufung und die 
sonstigen Rechte und Pflichten des gemeinsamen Vertreters gelten die Vorschriften des 
SchVG. 

§ 10 
Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Ankauf und Entwertung 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne 
Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung 
(gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung, des Verzinsungsbeginns und/oder des 
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Ausgabekurses) in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen Schuldverschreibungen eine 
einheitliche Serie bilden. 

(2)  Ankauf. Die Emittentin ist (mit vorheriger Zustimmung der für die Emittentin zuständigen 
Aufsichtsbehörde, soweit diese erforderlich ist) berechtigt, Schuldverschreibungen zu jedem 
beliebigen Kurs zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können 
nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zwecks 
Entwertung eingereicht werden. Sofern diese Käufe durch öffentliches Rückkaufangebot 
erfolgen, muss dieses Rückkaufangebot allen Gläubigern gemäß § 11 gemacht werden. 

(3)  Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten Schuldverschreibungen sind unverzüglich 
zu entwerten und können nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 

§ 11 
Mitteilungen 

(1)  Bekanntmachung. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen, außer den in § 9 
vorgesehenen Bekanntmachungen, die ausschließlich gemäß den Bestimmungen des SchVG 
erfolgen, sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Jede derartige Mitteilung gilt am dritten 
Kalendertag nach dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am 
dritten Kalendertag nach dem Tag der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Form der Mitteilung der Gläubiger. Mitteilungen, die von einem Gläubiger gemacht werden, 
müssen schriftlich erfolgen und zusammen mit dem Nachweis seiner Inhaberschaft gemäß 
§ 14 (3) an die Zahlstelle geleitet werden. Eine solche Mitteilung kann von einem Gläubiger an 
die Zahlstelle über das Clearing System in der von der Zahlstelle und dem Clearing System 
dafür vorgesehenen Weise erfolgen. 

§ 12 
Zusätzliches Kernkapital 

Zweck der Schuldverschreibungen ist es, der Emittentin auf unbestimmte Zeit als zusätzliches 
Kernkapital zu dienen. 

§ 13 
Fremdwährungen 

Sofern Beträge für ein Instrument nicht in der funktionalen Währung der Emittentin ausgedrückt 
sind, erfolgt für die Anwendung dieser Bedingungen eine Umrechnung in diese funktionale Währung 
zu dem zu diesem Zeitpunkt geltenden vorherrschenden und durch die Emittentin nach billigem 
Ermessen festgestellten Wechselkurs oder gemäß einem anderen Verfahren, das in den jeweiligen 
Eigenkapitalvorschriften vorgesehen ist. 

§ 14 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1)  Anwendbares Recht. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und 
Pflichten der Gläubiger und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem 
Recht. 
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(2)  Gerichtsstand. Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren ("Rechtsstreitigkeiten") 
ist das Landgericht Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland. 

Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG ist gemäß § 
9 Absatz 3 S. 1 1. Alt. SchVG das Amtsgericht Ludwigsburg, Bundesrepublik Deutschland 
zuständig. Für Entscheidungen über die Anfechtung von Beschlüssen der Gläubiger ist gemäß 
§ 20 Absatz 3 S. 3 1. Alt. SchVG das Landgericht Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland 
ausschließlich zuständig. 

(3) Gerichtliche Geltendmachung. Jeder Gläubiger von Schuldverschreibungen ist berechtigt, in 
jedem Rechtsstreit gegen die Emittentin oder in jedem Rechtsstreit, in dem der Gläubiger und 
die Emittentin Partei sind, seine Rechte aus diesen Schuldverschreibungen im eigenen Namen 
auf der folgenden Grundlage zu schützen oder geltend zu machen: (i) indem er eine 
Bescheinigung der Depotbank (wie nachfolgend definiert) beibringt, bei der er für die 
Schuldverschreibungen ein Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den vollständigen Namen 
und die vollständige Adresse des Gläubigers enthält, (b) den Gesamtnennbetrag der 
Schuldverschreibungen bezeichnet, die unter dem Datum der Bestätigung auf dem 
Wertpapierdepot verbucht sind und (c) bestätigt, dass die Depotbank gegenüber dem Clearing 
System eine schriftliche Erklärung abgegeben hat, die die vorstehend unter (a) und (b) 
bezeichneten Informationen enthält; und (ii) indem er eine Kopie der die betreffenden 
Schuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde vorlegt, deren Übereinstimmung mit 
dem Original eine vertretungsberechtigte Person des Clearing Systems oder des Verwahrers 
des Clearing Systems bestätigt hat, ohne dass eine Vorlage der Originalbelege oder der die 
Schuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde in einem solchen Verfahren erforderlich 
wäre. Für die Zwecke des Vorstehenden bezeichnet "Depotbank" jede Bank oder ein sonstiges 
anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben 
und bei der/dem der Gläubiger ein Wertpapierdepot für die Schuldverschreibungen unterhält, 
einschließlich des Clearing Systems. Unbeschadet des Vorstehenden kann jeder Gläubiger 
seine Rechte aus den Schuldverschreibungen auch auf jede andere Weise schützen oder 
geltend machen, die im Land der Rechtsstreitigkeit prozessual zulässig ist. 

§ 15 
Sprache 

Diese Anleihebedingungen sind ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst. 

 



 



 
 

bestätigt, von 

ein Darlehen in Höhe von 

S C H U L D S C H E 1 N IM NACHRANG 

 ·Darlehensnehmer· 

 
 

 
 

 · 

 EURO 
(in Worten:  EURO) 

·Darlehensgeber-

unter Zugrundelegung nachstehender Vereinbarungen erhallon zu haben: 

 

1. Das Darlehen ist vom  an mit  % p. a. zu verzinsen. Die Zinsen sind nachträglich am eines jeden 

Jahres zur Zahlung fällig, erstmals am . Für die Zinsberechnung wird das Jahr mit 3'65/366Tagen und der·Monat 
taggenau ( actuaVactual) gerechnet. Die Verzinsung endet mit dem Ablauf des dem Fälligkeitstag vorangehenden Tages. 

2. Das Darlehen ist am  zur Rückzahlung zum Nennwert fällig; es ist beiderseits während der gesamten Laufzeit 
unkündbar. Der vorliegende Schuldschein ist bei Rückzahlung an den Darlehensnehmer zurückzugeben. 

3. Der Darlehensnehmer verzichtet gegenüber dem Darlehensgeber uneingeschränkt, auch im Vergleichs· und Konkursfalle, 

auf jede Aufrechnung sowie aur die Ausübung von Pfandrechten, Zuriickbehaltungsrechten und sonstigen Rechten, durch 

welche die Forderungen aus dem Darlehen beeinträchtigt werden können, solange und soweit das Darlehen zum gebunde· 
nen Vermögen im Sinne von § 54 des Vorslcherungsaulsichtsgesetzos oder zu einer aufgrund lnl!indlscher gesetzlicher 
Vorschriften gebildeten Deckungsmasse für Schuldverschreibungen gehön. 

. 
4. Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches aus diesem Darlehen gegen Forderungen der Schuldnerin ist ausge

schlossen. 

5. Für die Verbindlichkeiten aus d iesem Darlehen i1erden vertragliche Sicherheiten weder durch die Schuldnerin noch durch 
Dritte gestellt. 

6. Der Darlehensbetrag wird im Falle des Konkurses oder der Liquidation der Schuldnerin erst nach Befriedigung aller nicht 

nachrangigen Gläubiger zurückerstattet. 

7. Nachträglich kann der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laulzeit nicht verkürzt worden (vgl.§ 10 Abs. Sa Satz 3 KWG). 

Eine vorzeitige Rückerstattung ist der Schuldnerin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurückzuge
währen, sofern die Schuldnerin nicht aufgelöst wurde oder sofern das Kapital durch anderes • zumindest gleichwertiges • 

haftendes Eigenkapital ersetzt worden Ist (vgl.§ 10 Abs. Sa Satz 4 KWG). 

8. Alle Zahlungen seitens des Darlehensnehmers werden auf ein vom Darlehensgeber zu benennendes Konto im Inland geleistet. 



  

 

9. Abtretungen können im Ganzen oder in Teilbeträgen von mindestens Euro  vorgenommen werden. 

1 O. Geht dem Darlehensschuldner die Abtretungsanzeige später als einen Monat vor einer Zins- oder Kapitalfälligkeit zu, muß 

der neue Gläubiger eine Zahlung an den bisherigen Darlehensgläubiger mit schuldbefreiender Wirkung gegen sich gelten 
lassen. 

11 . Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Darlehensgebers. 

12. Regelungen außerhalb dieses Schuldscheins bedürfen schriftlicher Vereinbarung. 

  



 







 



Genussschein  

Namensgenussschein 

Die  schuldet, unter Beachtung der beigefügten 

Ausstattungsmerkmale des Genussscheins, der 

 

 

 

. € 

(in Worten: Euro ) 

Abtretungen sind nur in Teilbeträgen von Euro  möglich 

Ausschiittungsanspruch p. n.:  % 

Ausschüttungsbcrcchtigung ab:  

Das Genussverhältnis endet am . Die Rückzahlung erfolgt zum  

Es gelten die beigefügten Genussschcinbedingw1gcn. 

  



 

Bedingungen des Namensgenussschein  

§ 1 

Ausgabe des Genussscheins 

(1) Die  gibt in Ausnutzung der von 
der Hauptversammlung vom  erteilten Ermächtigung Genussscheine gemäß 
§ 10 Absatz 5 Kreditwesengesetz (KWG) in Höhe von€  aus. 

(2) . Eine Aufteilung in mehrere Urkunden erfolgt nicht. Bei Abtretung erfolgt die Zahlung 
gemäss § 407 BGB. 

§2 

Ausschüttung auf die Genussscheine 

(1) a) Der Genussscheingläubiger erhält eine dem Gewinnanteil der Aktionäre der 
 vorgehende jährliche Ausschüttung von 

% p.a. act/act (gemäß ISMA-Rule 251) des Nennbetrags der Genussscheine. 

(1) b) Der Genussschein ist vom an ausschüttungsberechtigt. 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Die Ausschüttung auf den Genussschein für das abgelaufene Geschäftsjahr ist 
jeweils nachträglich am  des folgenden Jahres fällig. Sofern zu diesem Termin 
die ordentliche Hauptversammlung noch nicht über die Gewinnverwendung für das 
vorausgehende Geschäftsjahr beschlossen hat, wird die Zahlung am ersten 
Bankarbeitstag nach dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung fällig. 

Das Genussverhältnis endet am , die Zeit vom  bis zur 
Rückzahlung am  wird zu gleichen Bedingungen verzinst ( § 2 1 b Absatz 
1 gilt entsprechend ). 

Die Ausschüttung auf den Genussschein ist dadurch begrenzt, dass durch sie kein 
Bilanzverlust entstehen darf. 

(1) c) Kann aufgrund dieser Begrenzung die zugesagte Ausschüttung ganz oder teilweise 
nicht erfüllt werden, so ist der fehlende Betrag in den folgenden Geschäftsjahren 
nachzuzahlen, soweit dadurch kein neuer Bilanzverlust entsteht. Hierbei werden 
zunächst die Rückstände, sodann die letztfälligen Ausschüttungsansprüche bedient. 
Dieser Nachzahlungspflicht, die nur während der Laufzeit des Genussscheins · 
besteht, ist gegenüber der Dotierung von Rücklagen und der Ausschüttung auf das 
Aktienkapital der Vorrang eingeräumt. 



§3 

Abgrenzung zu Gesellschafterrechten 

Der Genussschein verbrieft keine Gesellschafterrechte, insbesondere kein Bezugsrecht auf 
neue Genussscheine, keinen Anspruch auf Beteiligungen am Liquidationserlös der 

 sowie keine Teilnahme-. Mitwirkungs- und 
Stimmrechte in den Hauptversammlungen. 

§4 

Laufzeit der Genussscheine 

Die Laufzeit des Genussscheins endet am . Vorbehaltlich der Bestimmungen 
über die Teilnahme am Verlust(§ 6 dieser Bedingungen) werden die Genussscheine zum 
Nennbetrag zurückgezahlt. Der zurückzuzahlende Betrag ist am  fällig, § 2 1 b gilt 
entsprechend. 

§5 

Kündigung der Genussscheine 

Die  kann den Genussschein unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 2 Jahren zum Ende des Geschäftsjahres, frühestens zum , 
kündigen, wenn eine Rechtsvorschrift in der Bundesrepublik Deutschland erlassen, geändert 
oder in einer Weise angewendet wird, dass dies bei der  

 zu einer Steuerbelastung der Ausschüttung mit Gewerbeertrag- oder 
Körperschaftsteuer führt. Die Kündigung darf in diesem Fall - vorbehaltlich des in Satz 1 
bestimmten Zeitpunkts - frühestens zum Ende des Geschäftsjahres ausgesprochen werden, 
das der Ausschüttung vorangeht. bei der erstmalig die Steuerbelastung bei der 

 anfallen würde. Der gekündigte Genussschein 
verbrieft bis zum Wirksamwerden der Kündigung die vollen Rechte. 

Der Genussscheingläubiger kann den Genussschein nicht kündigen. 

§6 

Verlustteilnahme 

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen oder das Grundkapital der  
zur Deckung von Verlusten herabgesetzt, vermindert sich der 

Rückzahlungsanspruch des Genussscheingläubigers. Bei einem Bilanzverlust vermindert 
sich der Rückzahlungsanspruch des Genussscheingläubigers in demselben Verhältnis, in 
dem das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital (ohne nachrangige Verbindlichkeiten) 
durch Tilgung des Bilanzverlustes gemindert wird. Bei einer Kapitalherabsetzung vermindert 
sich der Rückzahlungsanspruch des Genussscheingläubigers in demselben Verhältnis wie 



das Grundkapital herabgesetzt wird. Verlustvorträge aus den Vorjahren bleiben hierbei außer 
Betracht. 

§ 7 

Wiederauffüllung der Rückzahlungsansprüche 

Werden nach einer Teilnahme des Genussscheingläubigers am Verlust in den folgenden 
Geschäftsjahren Gewinne erzielt, so sind aus diesen - nach der Wiederauffüllung der 
gesetzlichen Rücklagen - die Rückzahlungsansprüche bis zum Nennbetrag des 
Genussscheins zu erhöhen, bevor eine Ausschüttung auf Genussscheine oder eine 
Gewinnverwendung vorgenommen wird. Diese Verpflichtung besteht nur während der 
Laufzeit des Genussscheins. 

Reicht ein Gewinn zur Wiederauffüllung dieser und bereits begebener Genussscheine nicht 
aus, so wird sie im Verhältnis des Nennbetrages des Genussscheins zum 
Gesamtnennbetrag früher begebener Genussscheine vorgenommen. Dies gilt entsprechend 
auch für künftig zu begebende Genussscheine, sofern deren Bedingungen einen 
entsprechenden Wiederauffüllungsanspruch vorsehen. 

§8 

Nachrangigkeit 

Die Forderungen aus dem Genussschein gehen den Forderungen aller anderen Gläubiger 
der , die nicht ebenfalls nachrangig sind, im Range 
nach. Bei Konkurs oder Liquidation der  werden der 
Genussscheingläubiger nach allen anderen nicht nachrangigen Gläubigern und vorrangig vor 
den Aktionären bedient. Dies gilt entsprechend auch im Verhältnis zu künftig zu begebenden 
Genussscheinen. 

Die Genussscheine gewähren keinen Anteil am Liquidationserlös. 

§9 

Hinweis gemäß § 1 O Absatz 5 Satz 4 KWG 

Nachträglich können die Teilnahme am Verlust nicht geändert, der Nachrang des 
Genussscheins nicht beschränkt sowie die Laufzeit und die Kündigungsfrist nicht verkürzt 
werden. Eine vorzeitige Rückzahlung ist der  ohne 
Rücksicht auf entgegenstehende Bedingungen zurückzugewähren, sofern nicht das Kapital 
durch die Einzahlung anderen. zumindest gleichwertigen haftenden Eigenkapitals ersetzt 
worden ist. 



§ 10 

Ausgabe weiterer Genussscheine 

Die  behält sich vor, weitere Genussscheine zu 
gleichen oder anderen Bedingungen auszugeben. Ein Bezugsrecht des Gläubigers des 
Genussscheins ist nur gegeben, wenn die Hauptversammlung zustimmt. Es besteht kein 
Anspruch darauf, dass die Ausschüttungsansprüche des bisherigen Genussscheingläubigers 
vorrangig vor den Ausschüttungsansprüchen bedient werden, die auf die weiteren 
Genussscheine entfallen. 

§ 11 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Bedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Erfüllungsort ist Ludwigsburg. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am 
nächsten kommt. 

  

 



 



als Darlehensnehmerin 

und 

als Darlehensgeberin 

SCHULDSCHEINDARLEHEN 

Euro nachrangiges, festverzinsliches 

Schuldscheindarlehen 



Schuldscheindarlehensvertrag 

über 

Euro (in Worten: Euro) ("Darlehen") 

zwischen 

(1) 

(2) 
("Darlehensgeberin"); 

("Darlehensnehmerin") und 

Darlehensgeberin und Darlehensnehmerin gemeinsam die "Vertragsparteien". 

1 Auszahlung des Darlehens; Schuldschein; Definitionen 

1.1 Die Darlehensgeberin zahlt das Darlehen an die Darlehensnehmerin am aus, 
sofern die Auszahlungsvoraussetzungen nach Anlage 1 mindestens 1 Bankarbeitstag vor 
dem Auszahlungstag erfüllt sind. 

"Bankarbeitstag" bezeichnet jeden Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem die 
Banken in Frankfurt am Main Zahlungen abwickeln und an dem das Trans-European 
Automated Real-time Grass Settlement Express Transfer System 2 (TARGET 2) 
betriebsbereit ist. 

1.2 Die Darlehensnehmerin wird der Darlehensgeberin spätestens an dem auf die Auszahlung 
folgenden Bankarbeitstag einen von ihr rechtswirksam ausgefertigten Schuldschein 
("Schuldschein") entsprechend dem in Anlage 2 beigefügten Muster zukommen lassen. 

1.3 In diesem Darlehensvertrag definierte Begriffe gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
für jede Erwähnung des definierten Begriffs in diesen Darlehensvertrag. 

2 Status und Aufrechnungsverbot 

2.1 Das Darlehen stellt eine Position des Ergänzungskapitals der Darlehensnehmerin gemäß 
Artikeln 71, 62 Buchst. a) und 63 ff. der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 
(die "CRR") dar. 

2.2 Das Darlehen begründet unmittelbare, nicht besicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 
der Darlehensnehmerin, die untereinander gleichrangig sind. Im Fall der Liquidation, der 
Insolvenz der Darlehensnehmerin, eines Vergleichs oder eines anderen der Abwendung 
der Insolvenz der Darlehensnehmerin dienenden Verfahrens gehen die Forderungen der 
Darlehensgeberin aus dem Darlehen Forderungen aller nicht nachrangigen Gläubiger der 
Darlehensnehmerin vollständig im Rang nach. Die Forderungen aus dem Darlehen sind 
jedoch vorrangig zu all jenen nachrangigen Forderungen gegen die Darlehensnehmerin, 
die gemäß ihren Bedingungen oder Kraft Gesetzes gegenüber den Forderungen aus dem 
Darlehen nachrangig sind oder ausdrücklich im Rang zurücktreten, und vorrangig zu den 
Forderungen der Inhaber von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals der 
Darlehensnehmerin gemäß Artikel 52 ff. der CRR. 



2.3 Das Darlehen ist nicht besichert und nicht Gegenstand einer Garantie, die den Ansprüchen 
aus dem Nachrangdarlehen einen höheren Rang verleiht, oder einer sonstigen 
Vereinbarung, der zufolge die Ansprüche aus dem Darlehen anderweitig einen höheren 
Rang erhalten; eine Sicherheit oder derartige Garantie oder Vereinbarung wird auch zu 
keinem Zeitpunkt gestellt oder vereinbart werden. Die Darlehensgeberin ist nicht 
berechtigt, mit Ansprüchen aus dem Darlehen gegen Ansprüche der Darlehensnehmerin 
aufzurechnen. 

3 Zinsen 

3.1 Das Darlehen wird vom Auszahlungstag (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (wie in Ziffer 
4 definiert) (ausschließlich) bezogen auf den Nennbetrag mit jährlich % verzinst. 

3.2 Die Zinsen sind nachträglich jeweils am eines jeden Jahres 
("Zinszahlungstermin") zahlbar, es sei denn, der betreffende Tag ist kein Bankarbeitstag. 
In diesem Fall ist die Zahlung am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag fällig . Die 
Darlehensgeberin ist nicht berechtigt, aufgrund der Verschiebung weitere Zinsen oder 
sonstige Zahlungen zu verlangen. Der erste Zinszahlungstermin ist am 

3.3 Die Berechnung von Zinsen für einen Zeitraum, der kürzer als ein Jahr ist, erfolgt auf der 
Grundlage der tatsächlichen Anzahl von Tagen in diesem Zeitraum dividiert durch die 
tatsächliche Anzahl von Tagen im jeweiligen Jahr. 

3.4 Der Zinslauf des Darlehens endet mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag vorangeht, an 
dem das Darlehen zur Rückzahlung fällig wird. Falls die Darlehensnehmerin das Darlehen 
am Fälligkeitstag nicht oder nicht vollständig zurückzahlt, wird die Darlehensnehmerin auf 
den ausstehenden Gesamtnennbetrag ab dem Fälligkeitstag Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlich festgelegten Zinssatzes bis zum Ablauf des Tages, der dem Tag der 
tatsächlichen Rückzahlung vorangeht, entrichten. 

4 Rückzahlung 

4.1 Die Darlehensnehmerin zahlt der Darlehensgeberin das Darlehen am 
("Fälligkeitstag") zum Nennbetrag zurück. 

4 .2 Vorbehaltlich Ziffer 5.1 können weder die Darlehensnehmerin noch die Darlehensgeberin 
das Darlehen vorzeitig kündigen. 

4.3 Nach der vollständigen und kompletten Rückzahlung des Darlehens gibt die 
Darlehensgeberin den Schuldschein der Darlehensnehmerin ohne schuldhaftes Zögern 
(nicht länger als fünf Bankarbeitstage) zurück. Für den Fall, dass die Darlehensgeberin 
Forderungen insgesamt oder in Teilbeträgen abgetreten hat, haben die jeweiligen 
Forderungsinhaber bei Rückzahlung den Schuldschein der Darlehensnehmerin ohne 
schuldhaftes Zögern zurückzugeben. 

5 Vorzeitige Kündigung 

5.1 Die Darlehensnehmerin ist nach ihrem Ermessen berechtigt, das Darlehen vollständig, 
aber nicht teilweise, mit einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Kalendertagen 
zum Nennbetrag zuzüglich der Zinsen, die bis zu dem in der Kündigungserklärung 
bestimmten Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufen sind, vor dem Fälligkeitstag zu 
kündigen, wenn die nach Artikel 77 CRR erforderliche Erlaubnis der zuständigen Behörde 
vorliegt und frühestens 60 Kalendertage vor der Abgabe der Kündigungserklärung ein 
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aufsichtsrechtliches Ereignis oder ein steuerrechtliches Ereignis eingetreten ist, das im 
Zeitpunkt der Abgabe der Kündigungserklärung noch andauert. 

s.1.1 Ein "aufsichtsrechtliches Ereignis" tritt ein, wenn sich die aufsichtsrechtliche 
Einstufung des Darlehens ändert, was wahrscheinlich zum Ausschluss des 
Darlehens aus den Eigenmitteln der Darlehensnehmerin oder zur Neueinstufung 
als Eigenmittel der Darlehensnehmerin geringerer Qualität führen würde. 

s.1 .2 Ein "steuerrechtliches Ereignis" tritt ein, wenn sich die geltende steuerrechtliche 
Behandlung des Darlehens ändert und an oder nach dem Datum dieses 
Darlehensvertrags wirksam wird und dazu führt, dass die Darlehensnehmerin zur 
Zahlung Zusätzlicher Beträge gemäß Ziffer 9 verpflichtet ist oder sein wird. 

5.2 In der Kündigungserklärung sollen in summarischer Form die Tatsachen dargelegt werden, 
aus denen sich das Kündigungsrecht der Darlehensnehmerin ergibt. 

5.3 Außer in den Fällen der Ziffer 5.1 kann das Darlehen vorzeitig nur dann zurückgezahlt, 
getilgt oder zurückgekauft werden, wenn die Voraussetzungen des Artikel 77 CRR erfüllt 
sind und der Zeitpunkt der Darlehensaufnahme mindestens fünf Jahre zurückliegt, es sei 
denn, die Voraussetzungen des Artikel 78 Absatz 4 CRR sind erfüllt. Rückzahlungen, 
Tilgungen und Rückerwerbe, die ohne Beachtung dieser Voraussetzungen gewährt 
wurden, sind der Darlehensnehmerin ohne Rücksicht auf entgegenstehende 
Vereinbarungen zurück zu gewähren. 

5.4 Vor Eintritt einer Insolvenz oder der Liquidation der Darlehensnehmerin können sämtliche 
Ansprüche der Darlehensgeberin aus dem Darlehen einem 'Write-down" oder "Bail-in" 
unterliegen. "Write-down" oder "Bail-in" bedeutet eine von einer zuständigen Behörde 
aufgrund von in der Bundessrepublik Deutschland unmittelbar anwendbaren 
Rechtsvorschriften vorgenommene aufsichtsrechtliche Maßnahme, durch die der 
ausstehende Betrag einer oder mehrerer Verbindlichkeiten der Darlehensnehmerin aus 
dem Darlehen Oeweils eine "abschreibungsfähige Verbindlichkeit") ganz oder teilweise 
dauerhaft herabgesetzt (unter Umständen auch auf Null) oder geändert wird, eine 
abschreibungsfähige Verbindlichkeit in Anteile oder andere Eigentumstitel der 
Darlehensnehmerin oder eines Mutter- oder Brückeninstituts umgewandelt oder gelöscht 
wird oder die Zahlung auf eine abschreibungsfähige Verbindlichkeit aufgeschoben wird . 
Der Darlehensgeberin stehen gegen die Darlehensnehmerin keine Ansprüche aufgrund 
oder im Zusammenhang mit dem 'Write-down" oder "Bail-in" zu. 

6 Zahlungen 

6.1 Alle im Zusammenhang mit dem Darlehen fälligen und zahlbaren Beträge nach diesem 
Darlehen sind in Euro zu bezahlen. Die Darlehensgeberin teilt der Darlehensnehmerin das 
Konto, auf welches die Zahlungen erfolgen sollen, rechtzeitig mit. 

6.2 Sofern die Darlehensnehmerin eine Mitteilung über eine Abtretung weniger als einen 
Monat vor dem Tag, an dem eine Zahlung erfolgen soll, erhält, hat jede Zahlung durch die 
Darlehensnehmerin an den Abtretenden für die Darlehensnehmerin schuldbefreiende 
Wirkung in Höhe der Zahlung. 
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7 Abtretung 

7.1 Die Darlehensgeberin ist berechtigt, die Forderungen aus dem Darlehen insgesamt oder in 
Teilbeträgen von mindestens Euro oder ganzen Vielfachen dieses Betrages 
abzutreten. 

7.2 Eine Abtretung bedarf der Schriftform und soll dem diesem Vertrag als Anlage 3 
beigefügten Muster einer Abtretungsvereinbarung entsprechen. Blankoabtretungen sind 
ausgeschlossen. 

7 .3 Alle Abtretungen der Darlehensgeberin sind der Darlehensnehmerin unverzüglich nach 
Ziffer 8 mitzuteilen. 

8 Mitteilungen 

Alle Mitteilungen in Zusammenhang mit diesem Darlehen sind, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes geregelt ist, schriftlich und in deutscher Sprache zu verfassen und 
entweder von Hand zu liefern oder per Fax oder per Einschreiben in jedem Fall zu senden 
an folgende Adresse oder Fax-Nummer des vorgesehenen Empfängers: 

8.1 wenn an die Darlehensnehmerin, 

Adresse: 

Fax: 

8.2 wenn an die Darlehensgeberin, 

Adresse: 

oder an jede andere Person, Adresse oder Fax-Nummer, die von einer Vertragspartei für 
solche Zwecke mitgeteilt werden. 

9 Steuern 

9.1 Sämtliche Zahlungen auf das Darlehen sind von der Darlehensnehmerin ohne Abzug oder 
Einbehalt von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben oder behördlicher 
Gebühren irgendwelcher Art ("Steuern") zu zahlen, sofern nicht die Darlehensnehmerin 
kraft Gesetzes verpflichtet ist, solche Steuern abzuziehen oder einzubehalten. In einem 
solchen Falle wird die Darlehensnehmerin zusätzliche Beträge zahlen, so dass die 
Darlehensgeberin die Beträge erhält, die sie ohne Abzug oder Einbehalt solcher Steuern 
erhalten hätte ("Zusätzliche Beträge"). 

9.2 Zusätzliche Beträge gemäß Ziffer 9.1 sind nicht zahlbar wegen Steuern (wie oben 
definiert), die aufgrund 

9.2.1 (i) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die 
Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer zwischenstaatlichen Vereinbarung 
über deren Besteuerung, an der die Bundesrepublik Deutschland oder die 
Europäische Union beteiligt ist, oder (iii) einer gesetzlichen Vorschrift, die diese 
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Richtlinie, Verordnung oder Vereinbarung umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder 
einzubehalten sind; oder 

9.2.2 (i) der zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika im Bezug auf den "Hiring 
/ncentives to Restore Employment Acf' (FATCA) vom 31 . Mai 2013 - sog. 
/ntergovernmenta/ Agreement - oder (ii) aufgrund des zum /ntergovemmental 

Agreement verabschiedeten deutschen Umsetzungsgesetzes vom 15. Oktober 
2013, oder (iii) aufgrund einer hierzu ergehenden Durchführungsverordnung oder 
eines BMF-Schreibens, abzuziehen oder einzubehalten sind. 

1 O Verschiedenes 

10.1 Soweit die Forderung aus diesem Darlehensvertrag zum gebundenen Vermögen im Sinne 
von § 54 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über die 
Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen oder zu einer 
aufgrund inländischer gesetzlicher Vorschriften gebildeten Deckungsmasse für 
Schuldverschreibungen gehört, verzichtet die Darlehensnehmerin gegenüber der 
Darlehensgeberin uneingeschränkt - auch im Insolvenzfall - auf jede Aufrechnung sowie 
auf die Ausübung von Pfandrechten, Zurückbehaltungsrechten und sonstigen 
Gegenrechten, durch welche die Forderungen aus diesem Schuldverhältnis beeinträchtigt 
werden könnten. 

10.2 Der Schuldschein vermittelt der Darlehensgeberin keinerlei Gesellschafterrechte, 
insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in Hauptversammlungen 
der Darlehensnehmerin. 

10.3 Bezugnahmen in diesem Darlehensvertrag auf die CRR und auf einzelne Artikel der CRR 
sind solche auf die CRR und die betreffenden Artikel in ihrer jeweils geltenden Fassung 
und schließen alle jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften einschließlich delegierter und 
Durchführungsrechtsakte, die gemäß oder aufgrund der CRR oder sonst in Bezug auf die 
betreffenden Bestimmungen der CRR erlassen werden, sowie alle jeweils anwendbaren 
künftigen Rechtsvorschriften, die an die Stelle der betreffenden Bestimmungen der CRR 
oder der betreffenden Artikel treten (einschließlich der jeweils geltenden Leitlinien und 
Empfehlungen der Europäischen Bankaufsichtsbehörde, der Verwaltungspraxis der 
zuständigen Aufsichtsbehörden, den einschlägigen Entscheidungen der Gerichte und der 
anwendbaren Übergangsbestimmungen), ein. Bezugnahmen auf die in diesem 
Darlehensvertrag genannten Gesetze und Verordnungen sind solche auf die jeweils 
geltenden Fassungen und schließen alle künftigen Rechtsvorschriften ein, die die 
genannten Bestimmungen ersetzen oder ergänzen. 

10.4 Sollte eine der in diesem Darlehensvertrag genannten Bestimmungen insgesamt oder 
teilweise unwirksam oder auf Dauer undurchführbar sein oder zukünftig werden, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmung dadurch nicht berührt. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich jedoch, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung unverzüglich 
durch eine andere wirksame bzw. durchführbare, der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende Bestimmung zu 
ersetzen. Dasselbe gilt im Hinblick auf eine Lücke. 

10.5 Anderungen und Ergänzungen dieses Darlehensvertrags einschließlich dieser Klausel 
bedürfen der Schriftform. 

10.6 Sämtliche Anlagen zu diesem Darlehensvertrag sind Bestandteil des Darlehensvertrags. 
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10.7 Form und Inhalt dieses Darlehensvertrags und alle sich hieraus ergebenden Rechte und 
Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach deutschem Recht. 

10.8 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart. 
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Anlage 1 
Auszahlungsvoraussetzungen 

AUSZAHLUNGSVORAUSSETZUNGEN 

(1) Vorlage eines aktuellen beglaubigten Auszugs aus dem Handelsregister der 
Darlehensnehmerin oder eines vergleichbaren Existenznachweises. 

(2) Vorlage der aktuellen Satzung der Darlehensnehmerin. 

(3) Vorlage des letzten geprüften Jahresabschlusses der Darlehensnehmerin. 

II 
8 



Anlage 2 
Schuldscheinurkunde 

II 

SCHULDSCHEIN 

("Darlehensnehmerin") 

schuldet der 

("Darlehensgeberin") 

EUR 

(in Worten: Euro) 

("Darlehen") 

Das Darlehen richtet sich nach den Bestimmungen des beigefügten Darlehensvertrages 
vom 

Das Darlehen verzinst sich nach Ziffer 3 des Darlehensvertrages und wird nach Ziffer 4 
des Darlehensvertrages zurückgezahlt; der Status des Darlehens ist in Ziffer 2 des 
Darlehensvertrages geregelt. 

Nach vollständiger Rückzahlung ist dieser Schuldschein an die Darlehensnehmerin 
zurückzugeben. 

Unterschrift(en): Unterschrift(en): 

Name(n): Name(n): 
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Anlage 3 
Muster einer Abtretungsvereinbarung 

Von: 

(1) [ • ], als derzeitige Darlehensgeberin ("Derzeitige Darlehensgeberin") nach dem 
nachstehend genannten Darlehen; 

(2) 

[•] , als Zessionar ("Zessionar'') nach dem nachstehend genannten Darlehen. 

An: 

("Darlehensnehmerin") 

Datum: [•], 20[•] 

Diese Abtretungsvereinbarung bezieht sich auf ein nachrangiges, festverzinsliches 
Schuldscheindarlehen vom(•] zwischen der  als Darlehensnehmerin 
und der (• ] als Darlehensgeberin, nach dem die Darlehensgeberin vorbehaltlich der im 
zugehörigen Darlehensvertrag ("Darlehen") genannten Bedingungen, der Darlehensnehmerin ein 
Darlehen in Höhe von EUR(•] (in Worten: (•] Euro) zur Verfügung gestellt hat. Die im Darlehen 
definierten Begriffe haben in dieser Abtretungsvereinbarung dieselben Bedeutungen, soweit nichts 
Abweichendes angegeben ist. 

(A) Die Derzeitige Darlehensgeberin bestätigt, dass, soweit Einzelheiten in dem Anhang zu 

dieser Abtretungsvereinbarung unter der Überschrift "Anteil der Derzeitigen 
Darlehensgeberin an dem zu übertragenden Darlehen" aufgeführt sind, diese Einzelheiten 
den Betrag ihrer Beteiligung ("Beteiligung") an dem Darlehen akkurat zusammenfassen. 
Der Zessionar ist berechtigt, seine Beteiligung wiederum abzutreten. 

(B) Die Derzeitige Darlehensgeberin vereinbart mit dem Zessionar mit Wirkung ab [•]/[dem in 
dieser Abtretungsvereinbarung genannten Übertragungsdatum (ggf. einzufügen)] und 
vorbehaltlich (i) der rechtzeitigen und vollständigen Zurverfügungstellung der 
übernommenen Darlehenssumme bei der Derzeitigen Darlehensgeberin spätestens zum 
Übertragungsdatum und (ii) der Erfüllung etwaiger weiterer Bedingungen, unter denen 
diese Abtretungsvereinbarung in Kraft tritt, dass die Derzeitige Darlehensgeberin in Höhe 
der vereinbarten und im Anhang festgelegten Beträge ihre Ansprüche aus dem Darlehen 
auf den Zessionar überträgt. 

(C) Der Zessionar 

(i) bestätigt, dass er Kopien des Schuldscheins und des Darlehensvertrags erhalten 

hat; 

(ii) erklärt sein Einverständnis damit, dass er sich weder in der Vergangenheit noch 
zukünftig auf die Derzeitige Darlehensgeberin verlassen hat oder verlassen wird, 
um die finanzielle Lage, die Kreditwürdigkeit, Situation, Geschäfte, Status oder die 
Art der Darlehensnehmerin zu bewerten oder laufend zu überwachen. 

(D) Die Derzeitige Darlehensgeberin 

II 
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(i) gibt weder Erklärungen oder Zusicherungen ab, noch übernimmt sie irgendeine 
Haftung hinsichtlich der Rechtmäßigkeit, Rechtswirksamkeit, Wirksamkeit, 
Angemessenheit oder Durchsetzbarkeit der Ansprüche aus dem Darlehen; 

(ii) übernimmt keine Haftung für die finanzielle Lage der Darlehensnehmerin oder die 
Erfüllung und Beachtung der Verpflichtungen aus dem Darlehen durch die 
Darlehensnehmerin. 

(E) Der Zessionar nimmt zur Kenntnis und bestätigt sein Einverständnis damit, dass keine der 
Bedingungen dieser Abtretungsvereinbarung oder des Darlehens (oder eines anderen 
diesbezüglichen Dokuments) die Darlehensgeberin dazu verpflichtet, (i) eine 
Rückübertragung ihrer Rechte, Nutzen und/oder Verpflichtungen aus dem Darlehen 
insgesamt oder teilweise vom Zessionar zu akzeptieren oder (ii) Verluste zu tragen, die 
dem Zessionar aus irgendeinem Grund direkt oder indirekt entstehen oder die er erleidet, 
einschließlich, ohne Einschränkung, der Nichterfüllung der Verpflichtungen der 
Darlehensnehmerin aus dem Darlehen. 

(F) Die Derzeitige Darlehensgeberin und der Zessionar haben das gemeinsame Verständnis, 
dass der Zessionar nach Abtretung des Anteils der Derzeitigen Darlehensgeberin an dem 
Darlehen, wie in dem Anhang zu dieser Abtretungsvereinbarung unter der Überschrift 
"Anteil der Derzeitigen Darlehensgeberin an dem zu übertragenden Darlehen" aufgeführt, 
als eigenständige Darlehensgeberin gegenüber der Darlehensnehmerin auftritt und die 
Derzeitige Darlehensgeberin und der Zessionar noch weitere Zessionare keine 
gegenseitige vertragliche Pflichten oder gesellschaftsrechtliche oder ähnliche 
Verpflichtungen untereinander als Gläubigerinnen der Darlehensnehmerin haben. 

(G) Der Zessionar verpflichtet sich, bei Rückzahlung den Schuldschein der 
Darlehensnehmerin ohne schuldhaftes Zögern zurückzugeben. 

(H) Diese Abtretungsvereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(1) Sollte eine der in dieser Abtretungsvereinbarung genannten Bestimmungen insgesamt 
oder teilweise unwirksam oder auf Dauer undurchführbar sein oder zukünftig werden, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung dadurch nicht berührt. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich jedoch, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung unverzüglich 
durch eine andere wirksame bzw. durchführbare, der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende Bestimmung zu 
ersetzen. Dasselbe gilt im Hinblick auf eine Lücke. 

(J) Anderungen und Ergänzungen dieser Abtretungsvereinbarung einschließlich dieser 
Klausel bedürfen der Schriftform 

Unterschrift(en): 

Name(n): 

Anhang zur Abtretungsvereinbarung 
Derzeitige Darlehensgeberin: 

Zessionar: 

II 
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( • J 

Unterschrift( en ): 

Name(n): 



II 

Abtretungsdatum: 

Anteil der derzeitigen Darlehensgeberin an dem zu übertragenden Darlehen 

Betrag der Beteiligung: EUR [•].000.000,00 ([•]Millionen Euro) 

Darlehensbetrag (gesamt): 

Abtretungsbetrag: 

Angaben zum Zessionar 

Anschrift für Mitteilungen: 

Kontaktperson( en ): 

Telefon: 

Telefax: 

12 

EUR [•).000.000,00 ([·) Millionen Euro) 

EUR [•].000.000,00 ([•] Millionen Euro) 



 



% NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG der 

ausgegeben am und fällig am im Gesamtnennbetrag von 

EUR (in Worten: Euro 

Diese Urkunde (die "Urkunde") verbrieft die Namensschuldverschreibung im Nennbetrag von 
EUR , ausgegeben von der 

(die "Emittentin"). 

Die Emittentin verpflichtet sich, der Gläubigerin 

(die "Gläubigerin"). 

die auf die Namensschuldverschreibung zah lbaren Beträge gemäß den Anleihebedingungen 
zu zahlen , die fester Bestandteil dieser Urkunde sind. 

Die Übertragung der sich aus der Namensschuldverschreibung ergebenden Rechte und 
Ansprüche sowie des Eigentums an dieser Urkunde erfolgt ausschließl ich im Wege der 
Abtretung . Abtretungen können nur im Ganzen oder in Teilbeträgen von mindestens EUR 

vorgenommen werden. Die Abtretungen sind der Emittentin unverzüglich 
anzuzeigen. § 407 BGB findet Anwendung. Nach Rückzahlung ist die Urkunde an die 
Emittentin zurückzugeben. 

Die Namensschuldverschreibung unterliegt deutschem Recht. 



Anleihebedingungen zu Namensschuldverschreibung 

§ 1 Form, Eigentu msrecht, Definitionen 

(1) Nennbetrag. Die Namensschuldverschreibung (die 
"Namensschuldverschreibungen") werden von der Emittentin im Gesamtnennbetrag 
von EUR (in Worten: Euro ) ausgegeben. Der 
Mindestnennbetrag einer Namensschuldverschreibung beläuft sich auf je EUR 

(2) Form. Die Namensschuldverschreibungen sind in einer Urkunde verbrieft (die 
"Urkunde"),die mit der eigenhändigen Unterschrift von ordnungsgemäß 
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin versehen sind. Gegen Übernahme 
eventuell entstehender Kosten durch den Zessionar können nach Abtretung jedem 
Zessionar über seine Teilforderung neue Urkunden durch die Emittentin ausgestellt 
werden. Jede Bezug nahme in den Anleihebedingungen auf eine 
"Namensschuldverschreibung" oder "Urkunde" umfasst auch eine Bezugnahme auf 
jede einzelne Namensschuldverschreibung oder Urkunde, die in Verbindung mit der 
Übertragung der Urkunde ausgestellt wurde oder wird. 

(3) Bestimmte Definitionen. 
„Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag (ausgenommen Samstage und Sonntage), an 
dem das Trans-European Automated Real -time Express Transfer (TARGET2) System 
oder ein von der Europäischen Zentralbank bestimmtes Nachfolgesystem 
betriebsbereit ist, um Zahlungen abzuwickeln. 
"Gläubiger" bezeichnet den ursprünglichen Gläubiger und nach einer Abtretung jede 
Person, deren Gläubigerstellung der Emittentin durch Vorlage der 
Abtretungsvereinbarung nachgewiesen wurde. 

§2 Status und Aufrechnungsverbot 

(1) Die Namensschuldverschreibung stellt eine Position des Ergänzungskapitals 
der Emittentin gemäß Artikeln 71, 62 Buchst. a) und 63 ff. der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (die "CRR") dar. 

(2) Die Namensschuldverschreibung begründet unmittelbare, nicht besicherte 
und nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander gleichrangig 
sind. Im Fall der Liquidation, der Insolvenz der Emittentin, eines Vergleichs oder eines 
anderen der Abwendung der Insolvenz der Emittenti n dienenden Verfahrens gehen 
die Forderungen der Gläubigerin aus der Namensschuldverschreibung Forderungen 
aller nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin vollständig im Rang nach. Die 
Forderungen aus der Namensschuldverschreibung sind jedoch vorrangig zu all jenen 
nachrangigen Forderungen gegen die Emittentin, die gemäß ihren Bedingungen oder 
Kraft Gesetzes gegenüber den Forderungen aus der Namensschuldverschreibung 
nach rangig sind oder ausdrücklich im Rang zurücktreten, und vorrangig zu den 
Forderungen der Inhaber von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals der 
Emittentin gemäß Artikel 52 ff. der CRR. 

(3) Die Namensschuldverschreibung ist nicht besichert und nicht Gegenstand 
einer Garantie, die den Ansprüchen aus der Namensschuldverschreibung einen 
höheren Rang verleiht, oder einer sonstigen Vereinbarung, der zufolge die Ansprüche 
aus der Namensschuldverschreibung anderweitig einen höheren Rang erhalten; eine 
Sicherheit oder derartige Garantie oder Vereinbarung wird auch zu keinem Zeitpunkt 
gestellt oder vereinbart werden. Die Gläubigerin ist nicht berechtigt, mit Ansprüchen 
aus der Namensschuldverschreibung gegen Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. 



§ 3 Verzinsung, Verzugszinsen 

(1) Zinssatz. Die Schuldverschreibungen sind ab dem (der 
„Ausgabetag") (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (ausschließlich) mit jährlich 
% per annum (der „Zinssat z") zu verzinsen. 

(2) Zinszahlungstage. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am eines jeden 
Jahres, erstmals am , zu zahlen Ueweils ein „Zinszahlungstag"). Falls der 
Zinszah lungstag auf einen Tag fällt, der ke in Geschäftstag ist, ist die Zah lung am 
unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag zu leisten. Die Gläubiger sind nicht 
berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verzögerung zu 
verlangen. 

(3) Zinstagequotient. Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem vollen Jahr 
werden auf der Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage geteilt durch die Anzahl 
der Tage (365 bzw. 366) im jeweiligen Jahr berechnet. 

(4) Verzugszinsen. Werden irgendwelche nach diesen Anleihebedingungen 
zahlbaren Beträge bei Fälligkeit nicht gezahlt, tritt unabhängig von einer Mahnung 
Verzug ein. In diesem Fal l wird der fäll ige und nicht gezahl te Kapitalbetrag mit einem 
Verzugszins von % über dem in Absatz 1 vereinbarten Zinssatz verzinst. Des 
Weiteren wird die Emittentin allen Gläubigern jeden aufgrund eines Verzugs 
bezüglich einer Zinszahlung entstandenen Schaden ersetzen. 

§ 4 Rückzahlung 

Die Namensschuldverschreibungen sind am (der „Fälligkeit stag") zum 
Nennbetrag zurückzuzahlen. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen Geschäftstag, so ist der 
nächstfolgende Geschäftstag der Fälligkeitstag . Die Gläubiger sind nicht berechtigt, Zinsen 
oder sonstige Zah lungen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. 

§ 5 Ordentliche und Außerordentl iche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist nach ihrem Ermessen berecht igt, die 
Namensschuldverschreibung vollständig, aber nicht teilweise, mit einer Frist von 
mindestens 30 und höchstens 60 Kalendertagen zum Nennbetrag zuzüglich der 
Zinsen, die bis zu dem in der Kündigungserklärung bestimmten Rückzahlungstag 
(ausschließlich) aufgelaufen sind, vor dem Fälligkeitstag zu kündigen, wenn die nach 
Artikel 77 CRR erforderliche Erlaubnis der zuständigen Behörde vorliegt und 
frühestens 60 Kalendertage vor der Abgabe der Kündigungserklärung ein 
aufsichtsrechtliches Ereignis oder ein steuerrechtliches Ereignis eingetreten ist, das 
im Zeitpunkt der Abgabe der Kündigungserklärung noch andauert. 

1.1 Ein "aufsichtsrechtliches Ereignis" tritt ein, wenn sich die aufsichtsrechtliche 
Einstufung der Namensschuldverschreibung ändert, was wahrschein lich zum 
Ausschluss der Namensschuldverschreibung aus den Eigenmitteln der Emittentin 
oder zur Neueinstufung als Eigenmittel der Emittentin geringerer Qualität führen 
würde. 

1.2 Ein "steuerrechtliches Ereignis" tritt ein, wenn sich die geltende 
steuerrechtliche Behandlung der Namensschuldverschreibung ändert und an oder 
nach dem Datum dieser Namenschuldverschreibung wirksam wird und dazu führt, 
dass die Emittentin zur Zahlung Zusätzlicher Beträge gemäß Ziffer 9 verpflichtet 
ist oder sein wird. 

(2) In der Kündigungserklärung sollen in summarischer Form die Tatsachen 
dargelegt werden, aus denen sich das Kündigungsrecht der Emittentin ergibt. 
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(3) Außer in den Fällen der Ziffer (1) kann die Namensschuldverschreibung 
vorzeitig nur dann zurückgezahlt, getilgt oder zurückgekauft werden, wenn die 
Voraussetzungen des Artikel 77 CRR erfü llt sind und der Zeitpunkt der 
Darlehensaufnahme mindestens fünf Jahre zurückliegt, es sei denn, die 
Voraussetzungen des Artikel 78 Absatz 4 CRR sind erfüllt. Rückzahlungen, Tilgungen 
und Rückerwerbe, die ohne Beachtung dieser Voraussetzungen gewährt wurden, sind 
der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurück zu 
gewähren. 

(4) Vor Eintritt einer Insolvenz oder der Liquidation der Emittentin können 
sämtliche Ansprüche der Gläubigerin aus der Namensschuldverschreibung einem 
"Write-down" oder "Bail-in" unterliegen. "Write-down" oder "Bail-in" bedeutet eine von 
einer zuständigen Behörde aufgrund von in der Bundessrepublik Deutschland 
unmittelbar anwendbaren Rechtsvorschriften vorgenommene aufsichtsrechtliche 
Maßnahme, durch die der ausstehende Betrag einer oder mehrerer Verbindlichkeiten 
der Emittentin aus der Namensschuldverschreibung Ueweils eine 
"abschreibungsfähige Verbindlichkeit") ganz oder teilweise dauerhaft herabgesetzt 
(unter Umständen auch auf Null) oder geändert wird, eine abschreibungsfähige 
Verbindlichkeit in Anteile oder andere Eigentumstitel der Emittentin oder eines 
Mutter- oder Brückeninstituts umgewandelt oder gelöscht wird oder die Zahlung auf 
eine abschreibungsfähige Verbindlichkeit aufgeschoben wird. Der Gläubigerin stehen 
gegen die Emittentin keine Ansprüche aufgrund oder im Zusammenhang mit dem 
"Write-down" oder "Bail-in" zu. 

§ 6 Zah lungen 

(1) Zahlung. Die Emittentin wird sämtliche unter diesen Anleihebedingungen 
fälligen Beträge gemäß den Anleihebedingungen auf ein von den Gläubigern 
benanntes Konto auszahlen. 

(2) Erfüllung. Alle Zahlungen, die während der gesamten Laufzeit der 
Namensschuldverschreibungen erfolgen, befreien den Emittenten nach Überweisung 
auf die vom Gläubiger bezeichnete Bank bzw. Konto (soweit der Emittentin die 
Abtretung an einen Zessionar mindestens 10 Geschäftstage vor dem betreffenden 
Zahlungstermin angezeigt wird, die Zahlung der fälligen Beträge an diesen Zessionar 
oder eine von ihm bezeichnete Bank oder andere Institution). § 407 BGB findet 
Anwendung. 

(3) Anrechnung. Zahlungen der Emittentin werden in der in § 367 Absatz 1 BGB 
vorgesehenen Reihenfolge auf die fälligen Beträge angerechnet. Sollten im Fall von 
Teilabtretungen die Zahlungen der Emittentin nicht ausreichen, um einen bestimmten 
fälligen Betrag vollständig zu tilgen, werden die Zahlungen der Emittentin pro rata auf 
die Gläubiger verteilt. 

(4) Abtretungen ohne Stückzinsen. Im Fall von Zinszahlungen und soweit während 
einer Zinsperiode eine oder mehrere Abtretungen erfolgt sind und keine 
übereinstimmende Mitteilung aller Gläubiger an den Emittenten erfolgt, dass die 
Abtretungen gegen Zahlung von Stückzinsen erfolgt sind, erfolgt die Auszahlung des 
Zinsbetrages zeitanteilig an die Gläubiger unter Berücksichtigung der Zeiträume 
während einer Zinsperiode, während der ein betreffender Gläubiger Berechtigter aus 
den Namensschuldverschreibungen war bzw. die Emittentin die Berechtigung kannte. 

§ 7 Abtretungen 

(1) Abtretung. Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Namensschuldverschreibunqen 
durch Abtretung in Nennbeträgen von EUR oder höheren, durch 
teilbaren Beträgen zu übertragen. 
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(2) Form der Abtretung. Jede Abtretung bedarf der Schriftform und ist 
unverzüglich der Emittentin anzuzeigen. Den Zessionaren stehen, sofern in diesen 
Anleihebedingungen nichts anders bestimmt ist, die gleichen Rechte und Ansprüche 
zu, die sich für die ursprüngliche Gläubigerin aus den Namensschuldverschreibungen 
ergeben, einschließlich von Künd igungsrechten. Die Anzeige der Abtretung 
gegenüber der Emittentin im Sinne von § 407 BGB erfolgt durch Übermittlung der 
Abtretungsvereinbarung an die Emittentin. Die unter diesem § 7 (2) genannten 
Voraussetzungen für eine Abtretung gelten nicht, wenn die Abtretung an eine 
Notenbank des Eurosystems zu Zwecken der Besicherung erfolgt. In solch einem Fall 
unterliegt die Wirksamkeit der Abtretung zu Sicherungszwecken ausdrücklich keinen 
formalen Anforderungen und keiner Anzeigepflicht. 

(3) Nach Ende der Gläubigerstellung sind die Urkunden an die Emittentin 
zurückzusenden, soweit neue Urkunden an den Zessionar ausgestellt wurden. 

§ 8 Mittei lungen 

Vorbehaltlich einer schriftlich mitgeteilten Anschriftenänderung erfolgen alle 
Mitteilungen wie folgt: Mitteilungen an die Emittentin: 

§ 9 Steuern 

(1) Sämtliche Zahlungen aus der Namensschuldverschreibung sind von der 
Emittentin ohne Abzug oder Einbehalt von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, 
Abgaben oder behörd licher Gebühren irgendwelcher Art ("Steuern") zu zahlen, sofern 
nicht die Emittentin kraft Gesetzes verpflichtet ist, solche Steuern abzuziehen oder 
einzubehalten. In einem solchen Falle wird die Emittentin zusätzliche Beträge zahlen, 
so dass die Gläubigerin die Beträge erhält, d ie sie ohne Abzug oder Einbehalt solcher 
Steuern erhalten hätte ("Zusätzliche Beträge"). 

(2) Zusätzliche Beträge gemäß Ziffer 9.1 sind nicht zahlbar wegen Steuern (wie 
oben definiert), die aufgrund 

2.1 (i) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die 
Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung über deren Besteuerung, an der die Bundesrepublik 
Deutschland oder die Europäische Union beteiligt ist , oder (iii) einer 
gesetzlichen Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung oder Vereinbarung 
umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder einzubehalten sind; oder 

2.2 (i) der zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen der Bundesrepubl ik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika im Bezug auf den 
"Hiring lncentives to Restore Employment Act'' (FATCA) vom 31. Mai 2013 -
sog. lntergovernmental Agreement - oder (ii) aufgrund des zum 
lntergovernmental Agreement verabsch iedeten deutschen 
Umsetzungsgesetzes vom 15. Oktober 2013, oder (iii) aufgrund einer 
hierzu ergehenden Durchführungsverordnung oder eines BMF- Schreibens, 
abzuziehen oder einzubehalten sind. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Soweit die Forderung aus dieser Namensschuldverschreibung zum 
gebundenen Vermögen im Sinne von § 54 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in 
Verbindung mit der Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von 
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Versicherungsunternehmen oder zu einer aufgrund inländischer gesetzlicher 
Vorschriften gebildeten Deckungsmasse für Schuldverschreibungen gehört, verzichtet 
die Emittentin gegenüber der Gläubigerin uneingeschränkt - auch im Insolvenzfall -
auf jede Aufrechnung sowie auf die Ausübung von Pfandrechten, 
Zurückbehaltungsrechten und sonstigen Gegenrechten, durch welche die 
Forderungen aus diesem Schuldverhältnis beeinträchtigt werden könnten. 

(2) Die Namensschuldverschreibung vermittelt der Gläubigerin keinerlei 
Gesellschafterrechte, insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte 
in Hauptversammlungen der Emittentin. 

(3) Bezugnahmen in dieser Namensschuldverschreibung auf die CRR und auf 
einzelne Artikel der CRR sind solche auf die CRR und die betreffenden Artikel in ihrer 
jeweils geltenden Fassung und schließen alle jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften 
einschließlich delegierter und Durchführungsrechtsakte, die gemäß oder aufgrund 
der CRR oder sonst in Bezug auf die betreffenden Bestimmungen der CRR erlassen 
werden, sowie alle jeweils anwendbaren künftigen Rechtsvorschriften, die an die 
Stelle der betreffenden Bestimmungen der CRR oder der betreffenden Artikel treten 
(einschließlich der jeweils geltenden Leitlinien und Empfehlungen der Europäischen 
Bankaufsichtsbehörde, der Verwaltungspraxis der zuständigen Aufsichtsbehörden, 
den einschlägigen Entscheidungen der Gerichte und der anwendbaren 
Übergangsbestimmungen), ein. Bezugnahmen auf die in dieser 
Namensschuldverschreibung genannten Gesetze und Verordnungen sind solche auf 
die jeweils geltenden Fassungen und schließen alle künftigen Rechtsvorschriften ein, 
die die genannten Bestimmungen ersetzen oder ergänzen. 

(4) Sollte eine der in dieser Namensschuldverschreibung genannten 
Bestimmungen insgesamt oder teilweise unwirksam oder auf Dauer undurchführbar 
sein oder zukünftig werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung dadurch 
nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich jedoch, die unwirksame oder 
undurchführbare Bestimmung unverzüglich durch eine andere wirksame bzw. 
durchführbare, der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung im 
wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen. 
Dasselbe gilt im Hinblick auf eine Lücke. 

(5) Änderungen und Ergänzungen dieser Namensschuldverschreibung 
einsch ließlich dieser Klausel bedürfen der Schriftform. 

(6) Sämtliche Anlagen zu dieser Namensschuldverschreibung sind Bestandteil der 
Anleihebedingungen. 

(7) Form und Inhalt dieser Namensschuldverschreibung und alle sich hieraus 
ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach deutschem 
Recht. 

(8) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 

§ 11 Erklärung gemäß dem Geldwäschegesetz 

Die Emittentin versichert den Gläubigern, dass sie die mit dieser 
Namensschuldverschreibung gewährten Mittel ausschließlich für ihre eigene Rechnung 
aufnimmt und nicht für eine andere Person als wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des 
deutschen Geldwäschegesetzes. 

5 




